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Durchführungsbestimmungen zur Zucht-Ordnung  

Phasenprogramm zur Bekämpfung erblicher Krankheiten und Defekte 

Treten in einer Rasse erbliche Krankheiten und Defekte auf, gehen alle die Rasse betreuender 
Mitgliedsvereine zur Bekämpfung entsprechend folgendem Phasenmodell vor. 

Phase l 
Erfassung der erforderlichen Daten 

Phase 2 
Auswertung der in Phase l erfassten Daten mit wissenschaftlicher Begleitung. Entscheidung über 

Ergreifung notwendiger Maßnahmen und ggf. Erstellung eines Zuchtprogramms. 

Ggf. Durchführung eines Zuchtprogramms mit wissenschaftlicher Begleitung. In dieser Phase ist 
der Austausch der erfassten Daten zwischen den betroffenen Zuchtvereinen zu gewährleisten; die 
Daten sind auf Anforderung dem VDH-Zuchtausschuss zur Verfügung zu stellen. 
Die betroffenen Mitgliedsvereine können gemeinsame oder jeweils eigene Zuchtprogramme 
durchführen. In jedem Fall müssen sie wissenschaftlich begleitet werden. 
Die Ergebnisse der Zuchtprogramme werden dem VDH-Zuchtausschuss vorgelegt. 

Phase 3 

Mögliche Konsequenzen nach wissenschaftlicher Begleitung können sein: 
• Fortsetzung der Zuchtprogramme 

• Modifikation der Zuchtprogramme 

• Einstellung der Zuchtprogramme, da kein weiterer Handlungsbedarf besteht 

• Verabschiedung und Durchführung eines neuen Zuchtprogramms 
Einige Zuchtprogramme sind in den Durchführungsbestimmungen „Zuchtprogramme/Zucht-
strategien" festgelegt. 
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